
Stadt Langelsheim Langelsheim, den 22.10.2025 
Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 
 
Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz und dem Niedersächsischen Ausfüh-
rungsgesetz zum Bundesmeldegesetz 
Nach den §§ 36 (2); 42 (2-3); 50 (1-3; 5) des Bundesmeldegesetzes (BMG), in Verbindung 
mit § 58c des Soldatengesetzes sowie nach den Regelungen des § 6 des Niedersächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (Nds. AG BMG) kann jeder Einwoh-
ner/jede Einwohnerin (betroffene Personen) in bestimmten Fällen der Übermittlung von Da-
ten aus dem Einwohnermelderegister widersprechen. 
 
Dabei handelt es sich um Datenübermittlungen der Meldebehörde nach dem Bundesmelde-
gesetz 

1. an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören; dies gilt 
nicht für die Mitteilung der Tatsache, dass der Ehegatte oder die Lebenspartnerin 
oder der Lebenspartner einer anderen oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaft angehört (übermittelte Daten: Vor- und Familiennamen, Geburtstag, Ge-
schlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, Übermitt-
lungssperren sowie Sterbetag) 
 

2. an Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunal-
wahlen sowie an Träger für Abstimmungen; Volks- und Bürgerbegehren und Volksini-
tiativen (übermittelte Daten: Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschriften) 

 

3. an Presse und Rundfunk sowie an Mitglieder parlamentarischer und kommunaler 
Vertretungskörperschaften über Alters- und Ehejubiläen (übermittelte Daten: Vor- und 
Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften und zusätzlich Tag und Art des Jubilä-
ums) 

 

4. an Adressbuchverlage (übermittelte Daten: Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und 
Anschriften von Einwohner/innen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben) 
 

5. an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr (übermittelte Daten: 
Vor- und Familiennamen sowie Anschriften von Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) 

 

Betroffene Personen, die mit einer oder mehreren der oben unter 1. bis 5. genannten gesetz-
lich vorgesehenen Datenübermittlungen nicht einverstanden sind, können im Einwohnermel-
deamt der Stadt Langelsheim, Harzstraße 8, 38685 Langelsheim oder im Bürgerbüro Lutter 
am Barenberge, Bachstraße 18, 38729 Langelsheim den entsprechenden Datenübermittlun-
gen widersprechen. 
 

Einwohner/innen, die bereits eine Erklärung zu Widerspruchsrechten bei der Stadt Langels-
heim abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern, können allerdings, wenn ge-
wünscht, jederzeit eine Erweiterung oder auch eine Einschränkung der von ihnen eingeleg-
ten Widersprüche zu den oben genannten Datenübermittlungen vornehmen. 
 
In Vertretung 
 
 

Auszuhängen am: 27.10.2025 
Axel Heine       Abzunehmen am: 04.11.2025 


